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Wir haben 4 Kinder in der jetzigen 2, bei denen es ähnlich ist. Rücktritt ist noch nicht möglich.
Wir haben das Glück, dass eine Sozialpädagogin (die, die früher den Schulkindergarten
gemacht hat) diese Kinder in einer Basisgruppe in den Fächern Deutsch und Mathe fördert. Das
heißt die Stundenpläne unserer 2er sind so organisiert, dass alle in den gleichen Stunden
Deutsch und Mathe haben und in diesen Stunden werden die Kinder dann rausgezogen und in
der Kleingruppe gefördert. Diese Maßnahme läuft seit Beginn des Schuljahres und man merkt
bei den Kindern schon tolle Erfolge.

AO-GS sagt eigentlich ganz klar, dass ein Rücktritt nach dem 1. Schuljahr nicht möglich ist. Es
gibt aber Schulen, die handhaben das etwas freizügiger...
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